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51)  Wichtige Termine: 
 
 Erstmals muss dieser Punkt coronabedingt ausfallen. 
 
 Wir werden Euch trotzdem laufend über die aktuelle Situation informieren, vor  

allem, wann der Trainingsbetrieb unter einingermaßen normalen Umständen  
wieder möglich ist. 

 
52)  Beilagen zum Rundschreiben 
 

Rundschreiben 7 
Regelecke und Historie 

 
 
53)  Abbruch der Saison 2020/2021 
 
 Da vorerst und infolge steigender Infektionszahlen auch in nächster Zeit keine  

konkrete Aussicht auf Normalbetrieb besteht, hat der Vorstand der SGAW  
schweren Herzens beschlossen, die Saison 2020/2021 abzubrechen. Die  
Beweggründe werden in diesem Rundschreiben noch detailliert dargestellt. 
 
Der WTTV hat entschieden, die Saison abzubrechen und Meisterschaft und  
Cup zu annullieren, in manchen anderen Landesverbänden in Österreich  
wurde dies schon viel früher beschlossen. 
 
 

 

 
 



 
54)  Abbruch der Saison 2020/2021 - 
       die Beweggründe im Detail 
 
 Die Beweggründe für diese Entscheidung waren unter anderem: 
  

- vorerst und infolge steigender Infektionszahlen auch in nächster Zeit keine     
konkrete Aussicht auf Normalbetrieb 

- damit keine Aussicht, selbst den Herbstdurchgang bis zum Sommer zu 
Ende zu spielen 

- der Zwang zum Testen 48 Stunden vor jedem Spiel (incl. möglicher 
Kontrollen) 

- die derzeit gültigen einschneidenden Vorschriften betreffend 
Lokalbenützung (Betretungsverbot) 

- uneinheitliche Meinungen, ob Meisterschaft und Cup überhaupt fortgesetzt 
werden sollen 

- damit verbunden die Aussicht auf viele kampflose Abgaben, womit kein 
fairer Endstand zu erreichen wäre 

 
Die SGAW setzt alle Hoffnungen auf die Wirksamkeit der Impfungen, damit 
bis zum Herbst ein geregelter Neustart möglich ist. 
 
Was den Normalbetrieb verhindern würde: 
 
- Zwang zum Testen 48 Stunden vor jedem Spiel 
- vorgeschriebene Gruppengröße, derzeit maximal 8 Haushalte 
- vorhandenes und erprobtes Präventionskonzept im Lokal 
- Covid 19-Beauftragter erforderlich 
- Anwesende müssen gelistet werden 

 
Der Vorstand wird nun weiter beraten, wie mit dem Abbruch umgegangen 
wird, wobei der Verlauf der Pandemie ständig beobachtet wird. Darüber sowie 
über weitere Punkte, wie z.B. eine Annullierung, die finanziellen Aspekte, etc., 
werden wir im nächsten Rundschreiben berichten. 
 
Es muss nicht besonders erwähnt werden, dass sich der Vorstand diese 
Entscheidungen nicht leicht gemacht hat und auch in Hinkunft im Sinne der 
Spieler und Vereine entscheiden wird. 

 
  
 

    
 

 
 



 
 
 
55)  CORONA 
 

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Einhaltung 
der Handlungsempfehlungen der Regierung in der Verantwortung jedes 
einzelnen Vereins liegt. 

 
Die Handlungsempfehlungen sind auf der Homepage des ÖTTV 
www.oettv.org und auf der Homepage des WTTV www.wttv.at zu finden, 
sie werden laufend dem aktuellen Stand angepass 
 

 
    
 
56)  Verschiedenes ….. 
 

….. dem Rundschreiben angefügt ist eine Seite aus den Deutschen 
Tischtennisnachrichten betreffend Regelkunde und Historie 

  
 R.S. 7: Redaktionsschluss und Mail-Versand am 6.3.2021 

R.S. 8: erscheint nach Bedarf, voraussichtlich in 2-3 Wochen 
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